
Bekanntmachung 
 

für die Wahl des Seniorenrates der Stadt Elmshorn 2 010 
 

Am 20. Oktober 2010 findet die Wahl des Seniorenrates der Stadt Elmshorn statt. 
Alle Wahlberechtigten werden gebeten, Wahlvorschläge einzureichen. Bei der 
Einreichung der Wahlvorschläge ist eine schriftliche Einverständniserklärung der 
vorgeschlagenen Kandidaten erforderlich. Interessierte Personen können auch direkt 
für einen Sitz im Seniorenrat kandidieren. 
 
Wahlberechtigt und wählbar sind Personen, die am 20.10.2010 das 60. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens 3 Monaten mit Hauptwohnsitz in Elmshorn 
gemeldet sind. Die Personen dürfen nicht nach § 4 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Nicht wählbar sind 
Mitglieder des Stadtverordnetenkollegiums, bürgerschaftliche Mitglieder der 
Ausschüsse und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. 
 
Wahlvorschläge und Bewerbungen  werden bis zum  
 

10.09.2010 
 

im Rathaus, Zimmer 156, Schulstraße 15-17, 25335 El mshorn 
 

entgegengenommen. Nähere Informationen zur Wahl des Seniorenrates erhalten Sie 
unter der oben genannten Adresse oder unter der Telefonnummer 231-286. 
 
 
Elmshorn, 31.07.2010 
 
 
 
Stadt Elmshorn 
Die Bürgermeisterin 
 
im Auftrag 
 
 
 
Hachmann  
Stellvertr. Wahlleiterin 
 
 
 
 


